


2. Erläuterungen zu den ermittelten Werten: 

Das Grundstück Nr. 10, wird landwirtschaftlich bearbeitet. Der Wert pro qm wird hier auf 
3,10 € festgelegt. 

3. Der Verkehrswert beträgt demnach: 

4783,30 Euro 

(in Worten: viertausendsiebenhundertdreiundachzig Euro) 

........ ~..~.. ~-..~.~. ~ .~ 
(Ortsgerichtss öffe) j (Ortsgerichtsschöffe) 

/ / 
...... ... <? :2I ..... 

(Ortsgerichvors her) 

Kostenrechnung: 

Wert wie oben genannt: 

Gebühr nach Ziffer 12 des 
Gebührenverzeichnisses zum 
Hessischen Ortsgerichtsgesetz: 

Auslagen: 

Gesamtbetrag: 

...........................4783,30 Euro 

..............................43,50 Euro 

......................................... Euro 

...............................43,50 Euro 
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